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In vier Teilen poste ich hier den Volltext meines Vortrags »Feminismus, Gender
Studies und Rechtsentwicklung« auf der Bochumer Tagung »Organisierte Interessen
und Recht, organisierte Interessen im Recht« der DVPW am 28./29. November 2019.
Es konnte nur eine stark gekürzte Fassung vorgetragen werden, da die Vortragszeit
auf 20. Minuten begrenzt war. Dies ist eine überarbeitete Version des an die
Teilnehmer ausgehändigten Manuskripts.

Zusammenfassung

Die Frauenbewegung und die Bewegung der Lesben und Schwulen finden in der
Geschlechterforschung eine starke Stütze. Umgekehrt lebt diese Forschung davon,
dass sie von Interessen getragen wird. Das wäre für sich genommen noch nicht
bemerkenswert. Auch andere soziale Bewegungen wie die Arbeiterbewegung und
die Umweltbewegung verfügen über eine wissenschaftliche Basis. Die Geschlechter-
forschung zeigt jedoch eine Besonderheit, die Aufmerksamkeit verdient, nämlich die
Allianz von Feminismus und Queer-Theorie unter dem Dach der Gender Studies.
Was auf den ersten Blick wegen unterschiedlicher Interessen überrascht, hat sich
als durchsetzungsstarke Formation organisierter Interessen erwiesen. Die Allianz ist
für beide Seiten strategisch vorteilhaft. Dem Feminismus hat sie eine intellektuelle
Erneuerung gebracht. Die Bewegung der Queers hat sich damit aus einer Minder-
heitensituation befreit. Es sind jedoch Zielkonflikte eingebaut, die zum Vorschein
kommen, wenn es bei der Interessenvermittlung konkret wird. Letzlich hindert die
Allianz mit der Queer-Theorie den Feminismus, ein positives Frauenbild zu
formulieren.

Die Lektüre von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts lässt Wege der
Einflussnahme erkennen. Bei der Einwirkung auf die Öffentlichkeit zeigt die
kommunikative Arena jedoch eine Eigendynamik, die sich gegenüber dem queer-
feministischen Diskurs als resistent erweist.
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Teil I

I. Begriffliches
Auf dem Feld der Geschlechterforschung hat mehr oder weniger alles, was man
sagt, Konnotationen, an Hand derer man von Insidern qualifiziert oder disqualifiziert
wird. Daher sind vorab sind einige Erläuterungen zu den verwendeten Begriffen
angezeigt.

Der Begriff des Feminismus steht sowohl für die Frauenbewegung als auch für die
daraus hervorgegangenen wissenschaftlichen Bemühungen.

Schwieriger ist die zusammenfassende Benennung der Menschen, die aus der
heterosexuellen Norm herausfallen. Zeitweise konnte man diese Gruppe als LGBT
ansprechen. Heute soll es wohl LGBTI*Q oder LGBTQIA+ heißen. Ich bevorzuge die
Benennung als Queer. Dieser Ausdruck war ursprünglich abwertend gemeint. Aber
er hat sich zu einem Titel entwickelt, den die Gemeinten stolz für sich in Anspruch
nehmen (können). Unproblematisch ist auch diese Benennung nicht, vor allem
deshalb, weil sie nicht erkennen lässt, dass die Interessen innerhalb des so
bezeichneten Teils der Gesellschaft durchaus unterschiedlich ausfallen.

Die Soziale Bewegung der Queers ist weniger konsolidiert als die Frauenbewegung.
Das mag der Grund sein, dass dafür eine griffige Benennung fehlt. Die
Sammelbezeichnung als Lesben- und Schwulenbewegung lässt Intersexuelle und
Transgender außen vor. Das gilt auch für Regenbogenbewegung. In Analogie zu
Feminismus spreche ich daher von Queerismus. Diese Benennung soll auch zum
Ausdruck bringen, dass es sich nicht um eine Gruppe mit homogenen Interessen
handelt. In der Wissenschaft hat sich der Queerismus als Queer-Theorie etabliert.

Der Ausdruck Geschlechterforschung wurde in den 1990er Jahren üblich, als der
wissenschaftliche Feminismus in Universitäten und Hochschulen Eingang fand. Er
trat regelmäßig in Verbindung mit Frauenforschung auf und sollte wohl jedenfalls in
der Denomination die Geschlechtsneutralität des Faches herstellen. Nach der
Jahrtausendwende, nachdem sich die Allianz zwischen Feminismus und Queer-
Theorie formiert hatte, traten an die Stelle der Frauen- und Geschlechterforschung
die Gender Studies.

Wie lässt sich die Ausrichtung des Queerismus auf die Überwindung der Hetero-
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sexualität treffend benennen? Man könnte an Abolitionismus denken. Aber dieser
Begriff ist mit der Forderung nach der Zurückdrängung strafender Gewalt besetzt.
Das gilt auch für »feministischen Abolitionismus«.[1]

Ein Sammelband mit dem Titel »Genderismus: Der Masterplan für eine
geschlechtslose Gesellschaft«[2] (mit ziemlich polemischen gender-kritischen
Aufsätzen) legt es nahe, Genderismus für die gesuchte Benennung zu verwenden.
Genderismus gilt jedoch als abwertende Bezeichnung für Gender Mainstreaming
und Gender Studies[3], so als ob im Genderismus schon das »anti« steckte.[4] Selbst
wenn man Genderismus auch deskriptiv ohne pejorativen Beiklang verwenden
könnte, so würde doch damit ein ursprünglich von Goffman geprägter Begriff
verfälscht. Für Goffman bedeutete Genderismus eine
»geschlechtsklassengebundene individuelle Verhaltensweise«.[5] Die Übersetzer
(Margarethe Kusenbach und Hubert Knoblauch) merken an: »Weder der Begriff der
Geschlechtsideologie noch der Ausdruck ›Geschlechtstypik‹ geben diese gleichsam
als Habitus inkorporierte Geschlechtsideologie im Deutschen ausreichend wieder.«
Ideologie führt in die Irre. Geschlechtstypik passt schon ganz gut. Besser ist das
Stichwort Habitus, das auf Bourdieu verweist. Nimmt man von Bourdieu noch die
Hexis hinzu, so kommt auch das »Inkorporierte« zum Ausdruck.

Die Sache wird komplizierter dadurch, dass der Queerfeminismus inzwischen den
Gender-Begriff für inhaltsleer erklärt und die Devise des Degendering ausgegeben
hat.[6] Es gehe darum, »das zweigeschlechtliche Klassifikationsverfahren von Grund
auf in Frage zu stellen und aus der Welt zu schaffen«[7]. Deshalb ist Degendering
wohl ein angemessener Ausdruck zur Benennung der spezifischen Strategie des
Queerismus, die Heterosexualität als solche zu negieren.

II. Von der sozialen Bewegung zur Wissenschaft

1) Zum Interessenbegriff

Bei organisierten Interessen, die auf das Recht Einfluss nehmen, denkt man in
erster Linie an wirtschaftliche Interessen und an deren Lobby. Der Interessenbegriff
ist aber weiter. Er deckt auch primär immaterielle Interessen sehr verschiedener
Art.[8]

Immaterielle Interessen werden von sozialen Bewegungen getragen, die sich als
moralische Unternehmer betätigen. Zu bedenken ist allerdings, dass soziale Bewe-
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gungen wegen ihrer Breite, ihrer inneren Pluralität und fehlender einheitlicher
Organisation selbst nicht direkt als Interessengruppen wirken können. Berry/Wilcox
weisen am Beispiel der LGBT-Bewegung darauf hin, dass diese aus einer ganzen
Reihe von organisierten Interessengruppen zusammengesetzt ist.[9] Diese Differenz-
ierung muss hier vernachlässigt werden.

Rückschauend betrachtet haben soziale Bewegungen einen erstaunlichen Einfluss
auf die Rechtsentwicklung ausgeübt. Es ist ihnen wiederholt gelungen, Forderungen
über nationale Grenzen hinweg zu verbreiten und damit die Durchsetzung neuer
rechtlicher Standards zu unterstützen, die überall in der Welt ähnlich sind. So haben
sie zur weltweiten Ächtung z.B. von Piraterie, Sklaverei oder Menschenhandel
beigetragen.[10] Immaterielle Interessen müssen keine schwachen Interessen sein.

2) Soziale Bewegungen als Träger immaterieller Interessen

Der Prototyp für soziale Bewegungen ist die Arbeiterbewegung. Aus ihr gingen die
Forderungen nach einem Recht zur Bildung von Gewerkschaften, nach Sicher-
heitsstandards, Altersgrenzen, begrenzten Arbeitszeiten, gerechter und besserer
Bezahlung, Schutzrechten für junge oder behinderte Arbeiter und für Schwangere,
Forderungen nach Sozialversicherung, Rentenkassen und Kündigungsschutz hervor.

Im historischen Ablauf, wenn auch nicht in der Bedeutung, folgte der Arbeiter-
bewegung die erste Welle der Frauenbewegung, die als Bürgerliche nach 1848 ihren
Anfang nahm.[11] Sie wies in ihren Themen über die Nationen hinweg erstaunliche
Ähnlichkeiten auf, trotz der Tatsache, dass sie ein Jahrhundert und Nationen
unterschiedlichster Kulturen, Religionen und politischer Formen überspannt. Am
Anfang stand die Forderung nach besserer Ausbildung. Gleiche Bildungschancen
hieß in Ländern mit hohem Analphabetismus zunächst vor allem Alphabetisierung,
in Ländern mit hoher Literalität dagegen Zugang zu den Universitäten. Themen wie
Alkoholismus und doppelte Sozialmoral, besonders wichtig in den USA, waren nicht
nur in den angelsächsischen Ländern und in Europa verbreitet, sondern auch in
China, Japan, Ägypten und Lateinamerika.

Die Forderungen an das Recht variierten aufgrund der unterschiedlichen
Ausgangslage. Regelmäßig bezogen sie sich aber auf die rechtliche Situation verhei-
rateter Frauen. Das Wahlrecht wurde erst relativ spät zum Thema, was daran
gelegen haben mag, dass es zunächst nur als Mittel zum Zweck der Erreichung
anderer Ziele angesehen wurde. Dann aber wurde es zum vorherrschenden Ziel der
Bewegung. War das Wahlrecht einmal erstritten, verloren die Frauenbewegungen
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der ersten Welle an Schwung.

Der Beginn der zweiten Welle der Frauenbewegung fällt mit der
Studentenbewegung von 1968 zusammen.[12] Nachdem die rechtliche Emanzipation
jedenfalls in Europa und in den USA, weitgehend erreicht war, ging es nunmehr um
die soziale Gleichstellung. Insoweit kann man von egalitärem Feminismus reden.
Dieser feierte in Deutschland nach der Wiedervereinigung einen wichtigen Erfolg
mit der Neufassung des Art. 3 Abs. 2 GG. Aber damit nicht genug. Der neue
Feminismus zielte auf Kritik und Neuordnung quasi aller Bereiche des sozialen
Lebens. Fast immer ging es um das Recht zur Abtreibung und den freien Zugang zu
Verhütungsmitteln, Gleichstellung im Arbeitsleben, im Erziehungssektor und im
Recht, größeren politischen Einfluss und ganz allgemein um die Beseitigung von
Geschlechterstereotypen. Daneben standen regelmäßig Fragen der Gesundheits-
versorgung, Hilfe für alleinerziehende Frauen, der Sicherheit vor männlicher Gewalt
und Bedrohung und nur am Rande auch die Rechte von Lesben[13].

Die soziale Bewegung der Queers ist relativ jung. Sie entstand etwa gleichzeitig mit
der zweiten Frauenbewegung. Sie hatte manche Vorläufer, die aber Hinblick auf die
Strafbarkeit der Homosexualität und ihre moralische Verurteilung nur
wissenschaftlich oder künstlerisch verkleidet an die Öffentlichkeit traten. Das
änderte sich mit den Stonewall-Unruhen in der Christopher Street in New York 1969.
Im Windschatten des Vietnamkrieges formierten sich Lesben und Schwule zu einer
eigenständigen sozialen Bewegung mit der Gay Liberation Front an der Spitze. Das
erste große Ziel war die Straffreiheit der Homosexualität, das zweite die
gleichgeschlechtliche Ehe und das dritte der Status vollgültiger Elternschaft. Bei der
Konsolidierung der Bewegung[14] spielte die mit den 1980er Jahren einsetzende Aids-
Epidemie eine Rolle, weil sie die Gay-Community zusammenschweißte und damit
die für das Interessenbewusstsein konstitutive Gruppenidentität beförderte.

Getragen wurde und wird die Bewegung von Lesben und Schwulen. Erst in jüngerer
Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit stärker auf die kleinere Gruppe der
Intersexuellen. Besondere Aufmerksamkeit gilt schließlich den Transsexuellen, die
als vorbildlich für die Fluidität der Geschlechtergrenzen in Anspruch genommen
werden. Als zusammenfassende Bezeichnung für diese nicht ganz kohärente soziale
Bewegung, die sich in irgendeiner Weise für die Belange aller Menschen einsetzt,
die sich nicht als heterosexuell einordnen, verwende ich den Ausdruck Queerismus.

Etwa ab 1990 griff der so genannte Gender Turn, durch den sich Feminismus und
Queerismus annäherten. Zwar gingen die Netzwerke und Organisationen der
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Lesben. Schwulen und anderer Queers nicht in der Frauenbewegung auf. Am
Internationalen Frauentag und am Christopher-Street-Day gehen die Akteure
getrennte Wege.[15] Aber die Frauen- und Geschlechterforschung rezipierte die
Queer Theorie und machte sich auch das Anliegen der Queers zu Eigen. Teilweise
spricht man von Postfeminismus, teilweise von einer dritten Welle der
Frauenbewegung.[16] Aus der Frauenfrage wurde die Geschlechterfrage. Hier ist
dennoch weiterhin von der Frauenbewegung im Singular die Rede, obwohl man
angesichts der verschiedenen »Wellen«, Teilbewegungen und Protestzyklen
eigentlich nur von Bewegungen im Plural reden kann. An dieser Stelle kommt es
allein darauf an, dass es Bewegungen gab und gibt, die die Geschlechterforschung
angetrieben haben und weiter antreiben.

3) Wissenschaft als Form organisierter Interessen

Soziale Bewegungen werden von der Wissenschaft beobachtet und finden dort
Unterstützung. Der Weg für die soziale Bewegung der Lesben und Schwulen wurde
durch wissenschaftliche Vorarbeiten erleichtert. Die Psychoanalyse in der Tradition
Siegmund Freuds und die Sexualforschung, wie sie zunächst von Magnus Hirschfeld
und nach dem zweiten Weltkrieg von Alfred Kinsey betrieben wurde, befreiten die
Homosexualität von dem Odium der Krankhaftigkeit, Immoralität oder gar
Abartigkeit.[17]

Es lohnt sich nicht, darüber zu streiten, ob Feminismus und Queer-Theorie
überhaupt als Wissenschaft gelten können.[18] Ich gehe von einem institutionellen
Wissenschaftsbegriff aus. Kunst ist, was im Museum hängt, Wissenschaft, was in
den Universitäten betrieben wird. Damit gehören Feminismus und Queer-Theorie
zur Wissenschaft, obwohl sie nicht nur ihre Wurzel in sozialen Bewegungen haben,
sondern auch deren Interessen vertreten. Sie hatten sich einen Platz in der
Wissenschaft erobert, schon bevor sie etwa seit der Jahrtausendwende gemeinsam
als Gender Studies antraten.[19]

Grundsätzlich erwartet man von der Wissenschaft, dass sie über den Interessen
steht. Feminismus und Queer Theorie verstehen sich jedoch selbst als Standpunkt-
wissenschaft.[20] »Queer stellt die Machtfrage.«[21] Geschlechterforschung will
parteilich sein.[22] Daher steht nichts im Wege, die Geschlechterforschung als eine
Form organisierter Interessen einzuordnen. In der einschlägigen Literatur spricht
man ungeniert von feministischen und queerfeministischen Politiken. Die Gender
Studies bewegen sich damit in einem »stetigen Gleiten zwischen Wissenschaft und
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politischer Intervention«[23].

Wieso handelt es sich um organisierte Interessen? Nicht schon deshalb, weil die
Forschung in Universitäten usw. organisiert ist, sondern weil sie darüber hinaus in
vielfacher Weise in politischer Absicht vernetzt ist. Einen Eindruck vermittelt die
Internetseite »Legal Gender Studies« der Hagener (jetzt Berliner) Professorin Ulrike
Lembke mit Linklisten zu einschlägigen Forschungszentren, Institutionen, Netz-
werken, Publikationen und Medien.

Es war nicht immer selbstverständlich, dass feministische Interessenverfolgung sich
auf die Mobilisierung und Veränderung des Rechts verlegte, denn feministische
Rechtskritik hatte das Recht in erster Linie als frauenfeindliches Herr-
schaftsinstrument dargestellt. Inzwischen geht die feministische Vereinnahmung
des Rechts aber so weit, dass selbst in feministischen Traktaten von einem sich
entwickelnden Staatsfeminismus die Rede ist.[24]

4) Institutionalisierungsstufen der Geschlechterforschung

In den USA gab es seit Ende der 1970er Jahre eine Feminist Jurisprudence. Dort
ragte der Name von Catharine A. MacKinnon hervor, die einen radikalen
Feminismus vertrat, wie er später ähnlich in Deutschland von Alice Schwarzer
formuliert wurde. Angetrieben von der Idee, dass das biologische Geschlecht nicht
die Rolle eines Menschen in der Gesellschaft bestimmen dürfe, durchforsteten
MacKinnon und andere Juristinnen das Recht nach Spuren männlicher Dominanz.
Das hatte zur Folge, dass der Feminismus als Wissenschaft zuerst in die juristischen
Fakultäten Eingang fand.[25] Auch in Deutschland war der Feminismus akademisch
zunächst stark durch Juristinnen repräsentiert. Seit 1948 gibt es den
Juristinnenbund, in dem sich Sachkunde mit beruflicher Kompetenz und
Beziehungen verbindet. In den Universitäten fasste der Feminismus Fuß, sobald dort
überhaupt Frauen in nennenswertem Umfang eingezogen waren, noch bevor dem
Thema explizit Lehrstühle oder Institute gewidmet wurden. Von den Juristinnen sei
stellvertretend die spätere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta
Limbach (1934-2016) genannt, aus der Soziologie die Professorin Helge Pross
(1927-1994).[26]

In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre bot die Sommeruniversität in Berlin ein
Forum, auf dem die Verwissenschaftlichung des Feminismus gefordert wurde. Um
1980 setzte in Deutschland eine Gründungswelle mit Lehrstühlen und Zentren für
Frauenforschung ein. Ab 1990 erschien auch die Geschlechterforschung in den
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Instituts- oder Lehrstuhlbezeichnungen.[27] Nach außen entsteht der Eindruck, dass
man damit von der einseitigen Parteinahme für Frauen abzurücken wollte. Ilse Lenz
spricht von »Bündnissen mit der kritischen Männerbewegung«.[28] Viel Substanz gab
es insoweit nicht.[29] Die »kritische« Männerbewegung war von vornherein queer.[30]

Die Queer-Theorie, die sich vor allem in den USA in wenigen Jahren etwa bis 1990
als wissenschaftlicher Überbau des Queers etablierte, war von Anfang in der Hand
von Betroffenen. Dafür stehen die Namen von Magnus Hirschfeld, Alfred C. Kinsey
und Hans Giese. Heute bilden Autoren, die selbst zu den Queers gehören, den
harten Kern der Gender Studies. Sicher darf man hier Judith Butler, Sabine Hark und
Susanne Baer nennen.

Auf dem DSG-Kongress in Kassel 2006 konnte der Familiensoziologe Günter
Burkhart unwidersprochen erklären, der speziellen Schwulen-, Lesben- und Queer-
Forschung fehle es an Anerkennung; sie werde von vielen Soziologen eher als Feld
von Politik und Selbstbetroffenheit betrachtet.[31] Aber als der Journalist Volker
Zastrow im Sommer 2006 in der FAZ[32] die Personalunion von Feministinnen und
Queers thematisierte, musste er sich den Vorwurf des Antifeminismus gefallen
lassen.[33]

Selbstbetroffenheit ist kein Makel, sondern kann zu besonderer Scharfsicht
verhelfen.[34] Man darf vielleicht fragen, ob es guter wissenschaftlicher Praxis
widerspricht, Selbstbetroffenheit zu verbergen.[35] Man kann aber ohne weiteres
anerkennen, »dass auch heterosexuelle Frauen von einigen Interventionen von
Lesben in der und in die Frauenbewegung und von lesbischen Strategien der
Bekämpfung sexistischer Strukturen, Denk- und Handlungsweisen profitiert haben
und profitieren können.« Ich würde die Verdienste des Queerfeminismus sogar noch
höher ansetzen als Julia Roßhart[36], die ich hier zitiert habe. Aber ihr ist zu
widersprechen, wenn sie behauptet[37], dass es zwischen Feminismus und
Queerismus keine Zielkonflikte gäbe.

[Teil II bis IV folgen etwa im Wochenabstand.]

Nachtrag: Das vollständige Vortragsmanuskript steht jetzt bei SSRN zu Verfügung:
Roehl, Klaus F., Feminismus, Gender Studies und Rechtsentwicklung:
Geschlechterforschung als Interessentenwissenschaft (Feminism, Gender Studies
and Legal Development: Gender Studies As Interest Group Scholarship) (August 1,
2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3665173 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3665173.

https://ssrn.com/abstract=3665173
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